
	 	 WER?
Wer	kann	den	Schutzschirm	in	Anspruch	nehmen?

  Veranstalter, die eine Veranstaltung in Österreich  

planen und für diese das wirtschaftliche Risiko tragen.

  Alternativ und unter bestimmten Voraussetzungen auch 

Veranstaltungsagenturen und Eventplaner

	 	 WAS?
Welche	Veranstaltungen	werden	gefördert?

  Veranstaltungen wie z.B. Kongresse, Messen, Gele-
genheitsmärkte, kulturelle Veranstaltungen, Matura-
bälle, Sportveranstaltungen, Business-to-Business 
sowie Business-to-Consumer Veranstaltungen

Was	sind	die	Voraussetzungen?

  Die Veranstaltung findet zwischen 01.03.2021  
und 31.12.2022 in Österreich statt.

  Vorliegen eines schlüssigen Durchführungs-  
und Finanzierungskonzeptes

  Vorliegen eines Entwurfs eines COVID-19- 
Präventionskonzepts

  Einhaltung der in der Richtlinie definierten  
Teilnehmerobergrenzen

  Schadensmindernde Maßnahmen werden getroffen

Veranstaltungen mit Einnahmen:

 Mindestens EUR 15.000 Einnahmen
  Ausgeglichenes Verhältnis zwischen Einnahmen und 

Ausgaben

Veranstaltungen ohne Einnahmen:

 Mindestens EUR 15.000 Veranstaltungskosten
  Beauftragung eines Unternehmens, zu dessen  

gewerbsmäßiger Tätigkeit die professionelle  
Planung & Durchführung von Veranstaltungen zählt

	 	 Förderung
Was	und	wie	viel	wird	gefördert?

  Es können nur Kosten berücksichtigt werden, die  

nach der Antragstellung angefallen sind. (Davon  

ausgenommen sind Anzahlungen für die langfristige 

Vorausbuchung von Veranstaltungsstätten.) Beantragen 

Sie Ihren Schutzschirm deshalb ehestmöglich!

  Zuschuss in Höhe von maximal 90% der förderbaren 

Kosten im Falle einer COVID-19-bedingten Absage oder 

wesentlichen Einschränkung der Veranstaltung.

	 	 Wie?
Wie	kann	man	den	Schutzschirm	beantragen?

   Die Antragsstellung muss bis spätestens  

15.Juni 2021 erfolgen.

  Gehen Sie auf die Website: www.oeht.at

  Erstellen Sie ein Benutzerkonto oder loggen Sie  

sich bei Ihrem bestehenden Konto ein.

  Füllen Sie alle beizulegenden Dokumente aus.  

Sie finden die Vorlagen dafür direkt auf der Website:  

www.oeht.at/service/downloadcenter

  Füllen Sie das Antragsformular aus und geben  

Sie alle Dokumente ab.

Die Informationen von dieser Seite stammen  
von der offiziellen Website der Österreichischen  
Hotel- und Tourismusbank (ÖHT): www.oeht.at  
Änderungen vorbehalten!

Gerne sind wir Ihnen bei Veranstaltungen in der  

Seifenfabrik behilflich.

Bis	15.Juni	2021	einen	Förderantrag	stellen	und	für	mehr	Planungssicherheit	
für	Ihre	Veranstaltung	im	Jahr	2021	/	2022	sorgen!

Seifenfabrik Veranstaltungszentrum
Angergasse 43, 8010 Graz
Telefon: +43 316 46 52 68
info@seifenfabrik.info, www.seifenfabrik.info

COVID-19 Schutzschirm 
für Veranstaltungen
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